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— Einnahmen auf Grund von Sanktionen und Scha
denersatzansprüchen gegenüber Betrieben wegen 
Luft- und Wasserverunreinigung, Beschädigung von 
Straßen u. a.

— Lottomittel
— Einnahmen aus der Erhebung von Kommunalgebüh

ren und Kommunalpacht
— Einnahmen aus Gewinnbeteiligung bei gezielten 

Maßnahmen zur Mehrproduktion von Baumateria
lien und Konsumgütern

— Einnahmen aus den Ergebnissen von Preiskontrollen.

(2) Als außerplanmäßige Einnahmen erhalten
a) die Räte der Bezirke, Stadt- und Landkreise, Stadt

bezirke, kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
Verspätungszuschläge, Verzugszuschläge und 
Mahngebühren, die sie im Ergebnis ihrer Kontrol
len wegen verspäteter Leistung von Gewinnab
führungen, Abgaben und sonstigen Abführungen 
der volkseigenen Betriebe und Kombinate entspre
chend den geltenden Rechtsvorschriften erheben

b) die Räte der Stadtkreise, Stadtbezirke, kreisange
hörigen Städte und Gemeinden Verspätungszu
schläge, Verzugszuschläge sowie Mahngebühren 
und Vollstreckungsgebühren, die sie wegen ver
späteter Zahlung von Gemeindesteuern und 
Steuern der LPG-Mitglieder erheben, Geldbußen 
und Ordnungsstrafen sowie Erlöse aus dem Ver
kauf volkseigener Eigenheime

c) die Räte der Stadt- und Landkreise Verspätungs
zuschläge, Verzugszuschläge, Stundungszinsen so
wie Mahn- und Vollstreckungsgebühren, die sie 
wegen verspäteter Zahlung von Steuern, Abgaben, 
Rückführungsbeträgen der LPG und Bodennut
zungsgebühren erheben, Gebühren im Nachprü
fungsverfahren sowie gemäß gesonderten Festle
gungen Anteile an den dem zentralen Haushalt 
zustehenden Nachforderungen von Verbrauchsab
gaben und Steuern.

(3) Als außerplanmäßige Einnahmen erhalten die 
Räte der Landkreise 50 % der im Ergebnis von Preis
kontrollen festgestellten und abgeführten Mehrerlöse 
wegen Preisüberschreitungen der volkseigenen Betriebe 
und Kombinate, Genossenschaften, Betriebe mit staat
licher Beteiligung und Privatbetriebe auf ihrem Terri
torium, unabhängig von deren Unterstellung bzw. Zu
ordnung. Ausgeschlossen sind Mehrerlöse, die an die 
Geschädigten erstattet oder von den Betrieben selb
ständig abgeführt werden. Die weiteren 50 °/o der Mehr
erlöse sind entsprechend dem Beschluß des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 15. Sep
tember 1967 den Räten der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden zur Verfügung zu stellen, die eine gute Ar
beit bei der Einbezienung der Bürger in die öffentliche 
Preiskontrolle leisten.

(4) Die Räte der Stadtkreise erhalten außerplanmä
ßig den vollen Mehrerlös gemäß-Abs. 3. In Städten mit 
Stadtbezirken entscheiden die Räte der Städte darüber, 
inwieweit für gute Arbeit auf dem Gebiet der Preise 
den Räten der Stadtbezirke Teile der Mehrerlöse zur 
Verfügung gestellt werden.

(5) Mehrerlöse gemäß der Anordnung vom 24. Juni 
1961 zur Sickerung der Übereinstimmung von Preis und 
Qualität bei Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie 
einschließlich der Produktionsstätten des Handels 
(GBl. II S, 293) sind an den zentralen Haushalt abzufüh
ren.

§5
Abführung 

von nichtverbrauchten Haushaltsmitteln
durch die Räte der Bezirke, Stadt- und Landkreise 

sowie Stadtbezirke
(1) Nichtverbrauchte Mittel im Sinne des § 15 des Ge

setzes vom 13. Dezember 1968 über den Staatshaushalts
plan 1969 sind insbesondere Mittel, die nicht veraus
gabt werden, weil
— neue Kapazitäten nicht fertiggestellt oder verspätet 

in Betrieb genommen wurden
— vorhandene Kapazitäten nicht ausgelastet wurden
— der geplante Lohnfonds nicht voll in Anspruch ge

nommen wurde (ausgenommen sind Lohnfondsmit
tel, die auf Einsparungen von Plahstellen zurückzu
führen sind oder für die gesetzlich zulässige Erhö
hung des Prämienfonds verwendet werden)

— geplante Einzelmaßnahmen nicht durchgeführt wur
den.

Die Mittel sind unter Berücksichtigung der Absätze 2 
bis 6 in der Höhe abzuführen, in der sie am Jahresende 
über den ^geplanten Kassenbestand hinaus vorhanden 
sind. Dabei sind die Einnahmen gemäß § 4 zu eleminie- 
ren.

(2) Minderausgaben für Aufgaben, die planmäßig auf 
der Grundlage von Kooperationsbeziehungen und an
deren vertraglichen Beziehungen ganz oder zum Teil 
von Betrieben oder von anderen örtlichen Staatsorga
nen finanziert werden, fallen nicht unter die Abfüh
rungspflicht.

(3) Einsparungen von geplanten Verluststützungen für 
die volkseigene Wirtschaft, die auf Grund überplanmä
ßiger Selbstkostensenkungen entstanden sind, sowie 
nichtverbrauchte Mittel der planmäßigen Haushalts
reserve können im Rahmen des über den geplanten 
Kassenbestand hinaus vorhandenen Betrages dem Fonds 
der Volksvertretung zugefühnt werden.

(4) Entstehen durch Nichterfüllung geplanter Aufga
ben sowohl Mindereinnahmen als auch Minderausgaben 
im gleichen Kapitel, kann vor Ermittlung des abfüh- 
rungspflichtigen Betrages die Mindereinnahme gegen
gerechnet werden.

(5) Werden bei der Beschlußfassung der örtlichen 
Volksvertretungen über den Haushaltsplan 1969 die von 
der Volkskammer, dem Bezirkstag bzw. der Stadtver
ordnetenversammlung bestätigten Ausgaben erhöht, 
verbleiben bei Nichterfüllung der zusätzlich geplanten 
Aufgaben den Räten der Bezirke, Stadt- und Landkreise 
sowie Stadtbezirke die daraus resultierenden Minder- 
ausgaben.

(6) Die Räte der Bezirke, Stadt- und Landkreise sowie
Stadtbezirke sind berechtigt, 10 % des unter Berück
sichtigung der Absätze 2 bis 5 abzuführenden Betrages 
pauschal für örtliche Initiative ohne besonderen Nach
weis dem Fonds der Volksvertretung zuzuführen. Wird 
ein höherer Anteil an den nichtverbrauchten Haushalts
mitteln geltend gemacht, ist nachzuweisen, daß der ge
samte, nicht an den zentralen Haushalt abgeführte Be
trag durch gutes ökonomisches Wirtschaften eingespart 
wurde.” § 6

Inkrafttreten
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wirkung 

vom I. Januar 1969 in Kraft.
Berlin, den 10. Januar 1969

Der Minister der Finanzen
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